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II - <f' 120 der Beilagen zu den Stcnogrnphischen Protokollen 

des Nationalrates XVll. Gcsctzgcbungspcriooc 

Nf. 'I292 1J 

1989 -10- 0 2 

der Abgeordneten Parnigoni 
und Genossen 

A n fra g e 

an den Bundesminister für Landesverteidigung 
betreffend eine vermutlich parteipolitisch motivierte Postenbesetzung in 
der Garnison Allentsteig 

In der Garnison Allentsteig wurde eine Stelle als HV-Arzt ausgeschrieben. 
Für die Stelle bewarben sich zwei Personen: DroWilhelm Möller und Dr.Karl 
Danzinger. Die Richtlinien für eine derartige Postenbesetzung sind in der 
"Gesamtvereinbarung mit der Österreichischen Ärztekammer für die Durchfüh­
rung der ärztlichen Betreuung von Angehörigen des Bundesheeres" festge­
legt. (Siehe Beilage) 

Entsprechend diesen Richtlinien sprach die Faktenlage in mehreren Punkten 
für eine Besetzung des Postens durch Dr.Danzinger und gegen Dr.Möller: 

o Dr.Danzinger ist als praktischer Arzt in die Ärzteliste eingetragen und 
zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes als praktischer Arzt 
befugt, während DroMöller Facharzt für Chirurgie ist. 

o Dr.Danzinger hat keine Ordinationsverpflichtung, keine anderwärtigen 
zeitlich bindenden Verpflichtungen während der Zeit von 7.00 bis 12.00 
Uhr, da er Militärarzt mit Praxis in Allentsteig ist. Demgegenüber ist 
DroMöller Leiter der Chirurgischen Abteilung am A.Ö.Krankenhaus All­
entsteig und dort auch als ärztlicher Direktor tätig. 

o Dr.Danzinger erfüllt im Gegensatz zu Dr.Möller die Bedingung, daß er 
keine Tätigkeit, Verwendung oder Anstellung im öffentlichen Gesundheits­
dienst, als Gemeindearzt oder Amtsarzt usw. hat. 

Diese Fakten dürften auch für den Dienststellenausschuß/Tüpl-Kommando 
Allentsteig ausschlaggebend gewesen sein, sodaß er sich einstimmig gegen 
die Aufnahme Dr.Möllers als HV-Arzt ausgesprochen hat. 
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Nichtsdestotrotz hat Bundesminister Lichal durch eine Weisung dafür ge­
sorgt, daß Or.Möller als HV-Arzt in der Garnison Allentsteig aufgenommen 
wurde. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Bundesminister für 
Landesverteidigung die nachstehende 

A n fra g e : 

I. Mit welcher Begründung hat sich der Dienststellenausschuß gegen die Auf­
nahme des Or .Mö ller a 15 lW-Arzt ausgesprochen? 

2. Warum haben Sie entgegen diesem einstimmigen Beschluß die Aufnahme von 
Dr.Möller durch eine Weisung durchgesetzt? 

3. Spielte es dabei eine Rolle, daß es sich bei Dr.Möller um einen ÖVP­
Mann handelt? 
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336 46. Folge 1~'S7 - NI'. 120 bis 122 

1. I-I Kfz nlll einem LCllk:lnhßschloß sind in 
Garagen mörolicllSt so :IblUStcllcn, daß sie im 
ßed:lrfsiail ohne Lcnken der geradeaus gestellten 
Vorderl':ider aus der G:lrJ.Ge gezogen oder gescho­
oen "'crdell könncn. 

2. Dcr Schlüssel des Lenk:.nlaßschlosses ist J.bzu­
ziehen und mit den Kfz-PJ.pieren in einem emspre­
chenden Dienstr:tulll (KUO-Kanzlei usw.) zu ver­
wahren. 

3. Alle F:thrzeugtüren haben unverspern zu blei­
oen, Jie Feststellbremse ist zu lösen und der Getrie­
besch.llthebel in Leer/aufstcllung zu bringen. 

Durch diese Regelung sollen cine unerlJ.ubte und 
unkomrolliene Inbetriebl1:thme der HKfz sowie 
Ver/uste ,"on Schlüsseln ,"el'lnieden werden, ohne 
einen Widerspruch zu den geltenden Brandschutz­
bestimmungen und Jer Gar:tgenordnung zu bilden. 

Ein Jer:lrt J.bgesleilles HK(z ist nur hinsichtlich 
der Lerikbewegungen gesperrt, kJ.nn jedoch gerJ.­
deaus frei bewegt werdcn. 

Der Erlaß \'om 15. Oktober 
308 316-HKfAbt/74, Kf-M.lppe (.llt) 
hiemit außer Kraft gesetzt. 

1974, GZ 
I13S b, wird 

120. Kraftfahrausbi)dung; taltkarte für gl 
LK\V PUCI-I G/D Uberprufung vor der Fahrt 
WO LKE AMA - Genehmigung der Einfüh-

rUIlG 

Erlaß "om 1. Juli 1'J87, GZ 33 500/280-3.17/87 

Zur Erleichterung der fachgerechten Überprü­
fung des gl LKW rUCH G/D :tuf Verkehrs- und 
Betriebssicherheit ,"01' Antritt der Fahrt wird eine 
Faltkarte eingeführt und hicmit genehmigt. 

VersNr.: 7610-50078-0887 

Die F.lltkanen sind auf dem Versorgungswege 
anzufordern. 

121. Kraftfahr:1Usbildungj Faltkarte für gl 
LKW rUCH G/D Pflege und Wartung 

Genehmigung der Einführung 
Erlaß vom I. Juli 1987, GZ 33 500/281-3.17/87 

Zur Ge\vährleiswng einheitlicher und fachge­
rechter Pflege- und Wartunr,sarbeiten am gl LKW 
PUCH GID wird eille Faltkane eingeführt, 
wonach kUnftit;' die monatlichen Pflege- und War­
tungsarbcitell - Teclmischer Dienst - durchzu­
führen silld. 

Diese Faltkartc wird hiemit genehmigt. 

VersNr.: 7610-50079-0887 

Die bltk:trlen sinJ auf dem Versorgungswege 
anzufurd'~;·Il. 

122. Gesamtvereinbarung mit der Öster­
rcichischcIl Är1.tek:uul11cr für die Durchfüh­
rung der ärztlichen Betreuung von Angehöri-

gen des Bundcsheercs; Richtlinien 
Erlaß vom 13. Juli 1987, GZ 53 115/90-4.10/87 

1. In Fortführung der Durchführungsweisung 
vom Dezember 1979, Erlaß ,"om 17. Dezember 
1979, GZ 53 115/21-4.10/79, VB!. NI'. 25/1980, 
zur Gesamt\'ereinbarung mit der Österreichischen 
Arztekammer über die ärztliche Betreuung \'on 
Angehörigen des Bundesheeres, sofern diese nicht 
durch andere Militärärzte betreut werden, werden 
die Grundsätze und Ricllliinien für die Auswahl, 
Invertragnahme von Ärztebewerbern für freie Stei­
len als Heeresvertr:tgsärzte und der ärztlichen fall­
weisen Vertreter erlassen. 

2. Gemäß Teil A Abschnitt III der Gesamtverein­
barung blW. gemä{~ Durchführungsweisungen zur 
Gesamtvereinb.lrung, VB!. Nr.25/1980, Teil A 
Heeresvertragsärzte, wird die beabsichtigte Auf­
nahme eines Heeres\,ertragsarztes vom Militärkom­
mando der zuständigen Landesärztekammer mitge­
teilt. Diese ist berechtigt, dem 'lv1ilitärkommando 
innerhalb \'on 14 Tagen einen Arzt namh~!t zu 
machen. Sofern gegen den Vorschlag der Arzte­
kammer :ws dienstlichen oder sonstigen Interessen 
Einwände bestehen, ist dem Vorschlag nicht näher­
zu treten. 

Die dienstlichen oder sonstigen Erfordernisse 
des Bunde·sheeres waren als Grundsatz und Richtli­
nie darzustellen und festzulegen. 

3. Bewerber 

, .,tRichtiinien für die Annahme einer Bewerbung J.ls 
Heeresverrragsarzt: ., 

a) männliches Geschlecht, 
b) wehrpflichtig, .... ./J.bgcleisteter Grundwehr-

dienst,)gemäß WG § 27 (2), 
c) beordert in der Heeresorg:tnisation. 

aal Ausnah01ere·gclung zu Z 3 lit. abis c 
Wird die Bedingung Z 3 lit. a und b 
erfüllt, lit. c jedoch nicht, so ist zu prü­
fen, ob die Erfüllung der Bedingung 
gemäß lit. c durch Maßnahmen der 
Militärbehörde, ErgänzungsJ.bteilung, 
herbeigeführt werden kann und der 
Bewerber dem beiträte. 

bb) Werden die BeJingungen Z 3 lit. abis e 
nidlt erfüllt, so i~t ocr, den Aufnahme­
riclllliniell am nächsten entsprechende 
Bewerber auch weiblicher Bewerber, zu 
berücksiciltigen. Für solche Fälle ist die 
Venragsdauer nur für ein Jahr festzuset­
zen, in Berücksichtigung des Erforder­
nisses, einen, zu einem späteren Zeit­
punkt verfüguaren Bewerber, eh:st auf­
nehmen zu können. Der auf elll JJ.hr 
befristete Vertrag wird - stehen in der 
Folgezeit keine weiteren den Richtlinien 

4 
a 

b 
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'16, Folge 1937 - 0: r. 122 337 

entsprechende Bewcrbcr zur V crfügung 
- jcweils nur für die Daucr eines weite­
rcn J ahrcs vcrlängcrt. 

'd) Eintragungen in die Ärztcliste, als praktischer 
Arzt, Ordinatiori' 

e) Berechtigt zur ~ellJst;indigen Ausübung des 
ärztlichen Berufes, als praktischer Arzt, keine 
Ordination. 

f) Keine Ordinationsverpflichtung, kcine ander­
,'weitigen zeitlich bindcnden Verpflichtungen 
(zB Schularzt ua.), während dcr Zeit yon 
7.00 bis 12.00 Uhr [siehe Gesamtvereinba­
rung Teil A Abschnitt VI (15)]. 
aa) Ausnahmcregclung 'Zu Z J lit. f 

Sofern keine Bewerbungen, die Z 3 lit. f 
entsprechen, vorliegen, so ist wie unter 
Z 3 lit. c sublit. bb 'ZU verfahren. 

f?) Keine Tätigkeit, Verwcndung, Anstellung im 
öffentlichen Gcsundheitsdienst, Gemeinde­
arzt, Amtsarzt usw. 

h)\,Oer Arzt soll nach Abruf innerhalb von 
15 I."linuten (siehe VBI. Nr. 25/1980), jeden­
falls während der Zeit von 7.00 bis 
12.00 Uhr, zur Verfügung stehen können, 
daher: Berücksichtigung der Entfernung 
Ordinationsstätte zum Krankenrevier, 
Kaserne. >-
Es sind das ärztliche Erfordernis wie die für 
die staatliche Verwaltung bindenden Grund­
sätze Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, 
Zweckmäßigkeit - zu beachten. 

i)(Vertragsdauer begrenzt, I:tngstens für die im 
§ 16 Wehrgesetz vorgesehene Dauer der 
Wehrpflicht.? 
aa) Ausnahmeregclung zu Z 3 lit. g und h 

Sofern keine Bewerbungen, die Z 3 lit. g 
und lit. b entsprechen, vorliegen, ist wie 
unter Z 3 lit. c sublit. bb 'ZU verfahren. 

4. Erläuterungen der Richtlinien 
a) Der Auftrag des Bundesheeres, das Bundes­

Verfassungsgesetz, das Bundesministerienge­
setz 1986 in der geltenden Fassung, das 
Wehrgesetz 1978, das Hecresgebührengcsetz 
1985 ua. gcsetzliche Bestimmungen sowie die 
heereseigentümlichen Aktivitäten erfordern, 
daß der Heeresvertragsarzt organisch und 
harmonisch in den Auftrag eingebunden bzw. 
verfUgb:1.r ist. Daher männliches Geschlecht, 
wehrpflichtig, abgeleisteter Grundwehr­
dienst, beordert (Dienstvertrag). Die Beorde­
rung soll grundsätzlich im Zusammenhang 
mit der vertraglichen Verpflichtung stehen. 

0) Die Ausüoung der ärztlichen Tätigkeit beim 
Bundesheer als Militärarzt gemäß § 61 (3) 
des i\rztC[;esetzes, Ärzte, 
"iYIi1ic:ir:irztc sind die .1/s Offiziere des mili­
t:irmedizinischell Diellstes sowie die au[­
grund eines Vertrages oder aufgrund einer 
Einberufung zum ordenclichcn odcr .1Ußcror­
dcnclichen Pdiscnzdicnsc beim Bundcsheer 
t.'itigcll Arzte." 

ordnet dem Militärarzt eine organisatorische 
Funktion zu, wie ärztlicher Leiter/Kranken­
reyier, Kasernarzt oder anderes. Das bedeu­
tet für den H 1-0ffz/ Arzt systemisierte 
Stelle - Arbeitsplatz, für den H 1-0Hz dRes 
bzw. Heeresvertragsarzt - Beorderung. 
Das militärische Funktionserfordernis steht 
im kausalen Zusammenhang mit der Ver­
tragsdauer; siehe Z 3 lit. i. 

c) Die Gesamtvereinbarung sicht vor, daß auch 
Arzte, die keine Ordination betreiben, siehe 
Teil A Abschnitt VI (14), in ein Vertragsver­
hältnis zum Bundesheer, als HeereS'v'ertrags­
arzt, treten können. Siehe Z 3 lit. e und lit. f 
sowie lit. a sublit. bb. 

d) Der Zeitraum des Bedarfes an ärztlichen Ent­
scheidungen und Behandlungsleistungen in 
Beri.lcksichtigung der heereseigentümlichen 
Gegebenheiten tritt im Regclfall während der 
Arbeitstage in der Zeit zwischen 7.00 bis 
12.00 Uhr auf. 
aa) Die Gesamtvereinbarung sieht deshalb 

im Teil A Abschnitt VI (15) vor, daß der 
Heeresvertragsarzt verpflichtet ist, sei­
nen Dienst an Werktagen in der Zeit 
von 7.00 bis 12.00 Uhr (Dienststunden) 
je naeh Bedarf zu versehen. 

bb) Der Bedarf wird von der jeweiligen mili­
tärischen Dienststelle beurteilt und fest­
gelegt; zB Leitender Sanitätsoffizier im 
Wege des Militärkommandos. Siehe 
auch Durchführungsweisungen VBI. 
Nr. 25/1980, Seite 104, 4. Absatz. 

e) Nach Teil A Abschnitt VI (17) der Gesamt­
vereinbarung wird die Ausi.lbung des freien 
ärztlichen Berufes durch den Heeresvertrags­
arzt, abgesehen von seinen, nach der Gesamt­
vereinbarung mit dem Dienstvertrag über­
nommenen Pflichten, wie zB dem Bedarf des 
Bundesheeres während der Zeit von 7.00 bis 
12.00 Uhr zu genügen, grundsätzlich nicht 
beschränkt. 
aa) Der Gesamtvertrag mit dem Sozialversi­

cherungsträger sieht unter § 9 die Ver­
pflichtung des Vertragsarztes (Kassen­
arztes) vor, im Falle einer persönlichen 
Verhinderung, für eine Vertretung unter 
Haftung für die Einhaltung der vertrag­
lichen Bestimmungen Sorge zu tragen. 
Entgegenkommend wurde unter Teil A 
Abschnitt V (2) vereinbart, daß der Hee­
resvertragsarzt bei Dienscyerhinderung 
nur verpfliclltet ist, diese seiner Dienst-' 
stelle umgehend bekanntzugeben, 
jedoch nicht verpflichtet ist, für einen 
Vertreter zu sorgen. 

f) Der den Präsenzdienst leistende Soldat hat 
ein Recht auf Gesundheitssicherung wic sein 
im Zivilleben stehender Mitbürger. 
aa) Dcm Bundesheer obliegt die Verantwor­

tung für die gesundheitliche 13etreuung 
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338 46. Folge 1987 - Nr. 122 

bb) 

und ärztliche Behandlung; siehe Bun­
desministeriengesetz, BGBI. Nr.78/ 
1987, § 41 des Wehrgesetzes 1978, 
BGßI. Nr. 150, Heeresgebührengesetz 
1985, BG131. Ne. 87, in der geltenden 
Fassung, IV. Abschnitt, ADV § 10 ua. 

Um bei diesem Entgegenkommen des 
ho. Ressorts Schwierigkeiten, die aus 
möglich zu beachtenden Verpflichtun­
gen des Bewerbers nicht ausgeschlossen 
werden können, vorzubeugen, sind 
grundsätzlich jene Bewerber für die Auf­
nahme als Heeresvertragsarzt zu 
berücksichtigen, die während der Zeit 
von 7.00 bis 12.00 Uhr keine Ordina­
tionszeiten gemäß Einzelvertrag gegen­
über dem Soz.ialversicherungsträger wie 
sonstige Verpflichtungen einzuhalten 
haben. Siehe Z 3 lit. f. 

g) Die~e Richdinien kommen den Grundsätzen 
der ärztlichen Standesvertretung für frei nie­
Jer{;classene Ärzte entgegen. 
aa) Die Arztebmmern sehen sich seit Jah­

ren zunehmend deutlicher veranlaßt, 
Einkommensmöglichkeiten für einkom­
menslose Ärzte z.u erschließen, ua. die 
gleichzeitige Ausübung mehrerer 
Hauptberufe bz.w. Mehrfacheinkünf:e 
neben einem Hauptberuf, KassenpraxIs, 
z.u begrenz.en. 

bb) Davon sind auch H 1-0ffz/ Ärzte des 
Bundesheeres betroffen. Seit Jahren wer-

den Ansuchen von H I-Offz/ Ärzten mit 
Privatpraxis um Abschluß eines K~sscn_ 
\'ertrages von den zuständigen Arzte_ 
kammern grundsätzlich nicht befürwor_ 
tet. 
Gründe hicfUr sind Beschlusse der Vor­
stände der Ärztekammern, Richtlinien, 
wonach die limitierte Anzahl von Kas­
senyerträgen fUr frei niedergelassene 
Ärzte reserviert werden sollen und 
Ansuchen um den Abschluß eines Kas­
sem'ertrages für Ärzte, die ihre Tätigkeit 
im Rahmen von Institutionen in Vollbe­
schäftigung, Hauptberuf (zB BOG), aus­
üben, von der Ärztekammer nicht mehr 
befürwortet werden-. 
Zu ltmerken ist, daß die Ärztekammer 
für die Antragstellung beim Versiche­
rungsträger zuständig ist. 

cc) In Anwendung der Richtlinien erhalten 
H 1-0Hz./ Ärzte keine Kassenverträge, 
auch nicht für die kleinen Kassen, wie 
dies über zehn Jahre währende Bemü­
hungen, Verhal~~lunge.n ?es ho ... Res­
sortS mit der OsterreIchischen Arzte­
kammer und dem Versicherungsträger 
gezeigt haben. 

h) Fallweise Vertretung eines Militärarztes nach 
Gesamtvereinbarung Teil B Abschnitt XIV 
(1). 
Bei Bestellung eines faJlweisen V ertrete~s 
eines Militärarztes, die dem Leitenden S~nl­
tätsoffizierlMilitärkommando obliegt, slOd 
diese Richtlinien sinngemäß anzuwenden. 
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